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RS OGH 1932/5/10 4Os213/32
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1932

Norm

StPO §281 Z4 B

Rechtssatz

Nichtigkeit nach dem § 281 Z 4 StPO wird dadurch nicht begründet, daß die Ablehnung eines Richters in der

Hauptverhandlung nicht zugelassen wird oder ein Zwischenerkenntnis über eine solche Ablehnung unterbleibt.
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